
556	 Karl Borchardt

und Neapel, aber auch anderswo in Italien, namentlich in Bologna, 
gelehrt wurde. Viele Absolventen dieser Schulen dienten sowohl in der 
Staufer- als auch in der Papstkanzlei57. Es gab enge personelle Bezie-
hungen, ungeachtet der 1227-30 und ab 1239 bestehenden Exkommu-
nikation der Staufer und ihrer Anhänger. Friedrich  II. goutierte dies 
ausdrücklich, vielleicht in der Hoffnung, doch wieder mit den Päpsten 
ins Reine zu kommen. Nach seiner zweiten Exkommunikation 1239 
befahl er allen Klerikern aus dem Königreich Sizilien die Heimkehr, 
ausgenommen diejenigen, qui sunt cum cardinali Thoma et cum Iohanne 
de Capua notario pape 58. Thomas von Capua war befreundet gewesen 
mit Erzbischof Berard von Palermo59, der Petrus in den Dienst des 
Kaisers vermittelt haben soll. Unter des Thomas Neffen Marinus de 
Ebulo, der von 1244 bis 1251 die päpstliche Kanzlei leitete, bevor er 
Erzbischof von Capua wurde, trat Jordan Pironti († 1269) aus einer 
vornehmen Familie der Stadt Terracina in die Papstkanzlei ein. Jordan 
brachte es 1257 bis 1262 bis zu deren Vorsteher, bevor er zum Kardinal 
erhoben wurde, und könnte Spiritus rector oder Initiator nicht nur 
für Sammlungen päpstlicher littere, sondern auch für ‘Petrus de Vinea’ 
gewesen sein60. 

Unter den kurialen Mustersammlungen interessieren hier ‘Thomas 
von Capua’61, in der allgemein verbreiteten Fassung eingeteilt in zehn 
Bücher, und Pseudo-Marinus de Ebulo62, eingeteilt in ursprünglich 
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